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Rechtsanwalt
Dr. Steffen Hochstadt

von KNH Rechtsanwälte
Urheber: Thomas Fedra

Zivilprozessrecht. Gegenüber den Parteien
eines Rechtsstreits ist eine Streitverkündung,
etwa um eine Verjährungshemmung zu
erreichen, nicht zulässig. Denn sie sind nicht
„Dritte“ im Sinne der Zivilprozessordnung.

OLG Dresden, Beschluss vom 7. Januar 2021,
Az. 6 W 832/20

Keine Streitverkündung gegenüber
der Hauptpartei im Bauprozess
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DER FALL

IneinemProzess zwischeneinemAuftrag-
geber als Kläger und einem Bauunterneh-
men als Beklagtem verkündet das Bauun-
ternehmendemPlaner denStreit.Der Pla-
ner lehnt es ab, auf Seiten des Bauunter-
nehmens beizutreten, und tritt dem
Rechtsstreit stattdessen auf Seiten des
Auftraggebers bei, von dem ermit der Pla-

nung und Bauüberwachung beauftragt
worden war. Der Planer seinerseits ver-
kündet dem Bauunternehmen den Streit,
was dieses aber für unzulässig hält. Auf
eine entsprechende Feststellungsklage
hin bewertet das LG die Streitverkündung
ebenfalls als unzulässig. Dagegen erhebt
der Planer sofortige Beschwerde.
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DIE FOLGEN

DasOLGDresden bestätigt die Auffassung
des LG: Es kann keine Streitverkündung
gegenüber einer Hauptpartei des Rechts-
streits erfolgen. Das Institut der Streit-
verkündung verfolgt den Zweck, einen am
Prozess unbeteiligten Dritten vom Schwe-

ben eines Prozesses zu benachrichtigen.
Auf dieseWeise soll er die Möglichkeit zur
Prozessbeteiligung bekommen. Ein sol-
cher Dritter im Sinne des § 72 Abs. 1 ZPO
ist eine Partei gerade nicht.
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WAS IST ZU TUN?

In Bauprozessen werden regelmäßig
wechselseitige Streitverkündungen ausge-
sprochen, u.a. wegender damit verbunde-
nen Verjährungshemmung. Aber nur,
wenn die Streitverkündung zulässig ist,
wird die Verjährung gehemmt und die
sogenannte Interventionswirkung tritt
ein, d.h. dasGericht des Folgeprozesses ist
an die rechtlichen und tatsächlichen Fest-
stellungen des Vorprozesses gebunden.
Ist eine Streitverkündung gegenüber einer
Partei jedoch nicht möglich, müssen
deren Wirkungen anderweitig herbeige-
führtwerden.Denkbar ist es, eine Feststel-
lungsklage zu erheben, gerichtet auf die
Feststellung, dass derjenige, demgegen-
über eine Streitverkündung nicht möglich
ist, als Gesamtschuldner zum Ausgleich
verpflichtet ist. Zum anderen besteht die
Möglichkeit, mit dem potenziellen Streit-

verkündungsempfänger eine Vereinba-
rung abzuschließen, wonach die Wirkun-
gen der Streitverkündung im Rechtsver-
hältnis der beiden eintreten sollen. Diese
Vorgehensweise sollte den Vorzug erhal-
ten, vor allem um nicht einzig aus Grün-
den der Verjährungshemmung ein weite-
res Gerichtsverfahren anstrengen zumüs-
sen. Die Vereinbarung muss jedoch hin-
reichend bestimmt und umfassend sein,
um spätere Diskussionen über Inhalt und
Wirkung zu vermeiden. Wird dagegen
eine unzulässige Streitverkündung gegen
eine Partei ausgesprochen, so kann diese,
wenn dies verjährungstechnisch sinnvoll
ist, ihrerseits bereits im Erstverfahren die
Unzulässigkeit rügen und feststellen
lassen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Holger Wolf

von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Hat der Empfänger eines
Kaufangebots über ein Grundstück für
dieses Grundstück Aufwendungen getätigt,
kann er unter bestimmten Voraussetzungen
Wertersatz vom Eigentümer verlangen, falls
es nicht zum Kauf kommt.

BGH, Beschluss vom 29. Oktober 2020,
Az. III ZR 142/19

Auch wenn der Kauf platzt, sind
Aufwendungen zu ersetzen
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DER FALL

Eigentümer hatten der Klägerin zeitlich
befristetet den Kauf eines Grundstücks für
sich selbst oder für von ihr zu benennende
Dritte angeboten; es handelte sich um
Bauerwartungsland. Der Verkauf an einen
Käufer, den die Klägerin benannt hatte,
kam letztlich nicht zustande. Auf der
Grundlage des notariellen Kaufangebots
ließ die Klägerin die Erschließung des

Grundstücks planen und dann auch –
jedoch bereits nach Ablauf des Kaufange-
bots – ausführen. Nachdem die Erschlie-
ßungsarbeiten abgeschlossen waren, ver-
kauften die Eigentümer das Grundstück
gewinnbringend an einen anderen Inves-
tor. Die Klägerin verlangte, dass ihre Auf-
wendungen für die Planung und Ausfüh-
rung der Erschließung ersetzt werden.
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DIE FOLGEN

Mit Erfolg! Auch wenn keine vertragliche
Grundlage dafür besteht, kann derGrund-
stückseigentümer nach den Grundsätzen
der „Bereicherung ohne Rechtsgrund“
verpflichtet sein, demjenigen, der wert-
steigernde Maßnahmen für das Grund-
stück erbringt, den Aufwand dafür zu
ersetzen. Voraussetzung ist, dass mit dem
Eigentümer die gemeinsame Erwartung
bestand, dass dieser Wertzuwachs wirt-
schaftlich dem Verwendenden zugute
kommen sollte, diese Erwartung aufgrund

später eingetretener Umstände aber nicht
mehr erfüllt werden kann. Hier bestand
zwischen den Eigentümern und der Klä-
gerin die Vorstellung, dass die Grund-
stücke durch von der Klägerin benannte
Bauherren erworben würden, die wie-
derum die Klägerin mit den Erschlie-
ßungsarbeiten beauftragen würden. Die
Aufwendungen für die Erschließung soll-
ten im Ergebnis also der Klägerin zugute
kommen, nicht den Verkäufern.
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WAS IST ZU TUN?

Indem er in einem Kaufangebot ein
Benennungsrecht einräumt, ermöglicht
der Anbietende es dem Angebotsempfän-
ger, das Kaufangebot zum Nutzen der
eigenen wirtschaftlichen Interessen zu
verwerten, indem dieser, wie hier gesche-
hen, den jeweiligen benannten Anneh-
menden zum Abschluss weiterer Verträge
bestimmt. Dadurch, dass die Klägerin auf
diese Weise die Möglichkeit erhält, mit
dem Kaufangebot eigene Interessen zu
verfolgen, schließt das Gericht auf die
gemeinsame Erwartung der Parteien, dass

die Aufwendungen für die Erschließung
im Ergebnis der Klägerin zugute kommen
sollten. Sie wollte durch von ihr benannte
Bauherren entgeltlich mit der Erschlie-
ßung beauftragt werden. Da das Angebot
einschließlich des Benennungsrechts der
Klägerin erloschen war, konnte diese
Erwartung aber nichtmehr erfüllt werden.
Hätten die Verkäufer diese Folgen vermei-
den wollen, wären entsprechende Aus-
schlüsse in der Angebotsurkunde erfor-
derlich gewesen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Bei der Konversion einer
Gewerbebrache zu einem Wohngebiet kann
auch eine schwere Lärmbelastung
hingenommen werden, wenn dies durch
besondere Vorzüge des Plangebiets
gerechtfertigt ist.

OVG Lüneburg, Beschluss vom 21. Februar 2020,
Az. 1 MN 147/19

Bei Konversionen darf es
lauter werden
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DER FALL

Die Eigentümerin eines gewerblich ge-
nutzten Grundstücks wehrte sich im
Normenkontrolleilverfahren gegen einen
benachbarten Bebauungsplan. Dieser
sah vor, dass eine Brache durch Wohn-
und urbane Gebiete wieder nutzbar
gemacht werden sollte. Dabei war eine
offenere Bebauung vorgesehen, die zwar
den Gewerbelärm, nicht jedoch den Ver-
kehrslärm abschirmte. Die Eigentümerin

machte geltend, dass die Festsetzung
eines Wohngebiets in einer durch
Gewerbe- und emittierende Freizeitnut-
zungen geprägten Nachbarschaft unzu-
lässig sei. Die Gemeinde habe das Ziel,
innenstadt- und wassernahenWohnraum
zu schaffen, bei der Abwägung zu einseitig
betrachtet und demgegenüber dem
Lärmschutz nicht ausreichend Rechnung
getragen.
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DIE FOLGEN

DasOVGLüneburgwies denNormenkon-
trolleilantrag als unbegründet zurück.
Zwar sind die vorgetragenen Lärmbelange
abwägungserheblich, der Bebauungsplan
im Ergebnis jedoch frei von beachtlichen
Abwägungsfehlern. Vielmehr genügt die
Planung den Anforderungen des BVerwG
für die Konversion brachliegender innen-
stadtnaher Bereiche für das Wohnen
(Urteil vom 22. März 2007, Az. 4 CN 2.06).
Nach dieser Rechtsprechung sind das
Gebot des sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden sowie das städte-
bauliche Interesse, bestehende Ortsteile

weiterzunutzen, von besonderer Bedeu-
tung. Das OVG Lüneburg bestätigt dies
und geht sogar noch weiter: Selbst die
Überschreitung der Richtwerte der DIN
18005 für den Schallschutz im Städtebau
führt im Bebauungsplanverfahren zu kei-
nem Abwägungsdefizit, wenn das Plange-
biet ansonsten für die Konversion – zum
Beispiel aufgrund seiner Lage – besonders
geeignet ist. Dann kann sogar von einer
Blockrandbebauung, die die Lärmbelas-
tung besser abschirmt, zugunsten einer
offenen Bebauungmit visuellen Vorzügen
abgesehen werden.
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WAS IST ZU TUN?

Der Beschluss des OVG Lüneburg ist eine
Bestätigung undWeiterführung der bishe-
rigen Rechtsprechung zur Flächenkonver-
sion, die solche Projekte erfreulicherweise
weiter erleichtert. Aufgrund der vorherr-
schenden Wohnungsnot und der Bau-
landknappheit ist es unerlässlich, innen-
stadtnahen Wohnraum durch effiziente
Überplanung von brachliegenden Gewer-
begebieten zu schaffen. Dabei sind Lärm-

belastungen weiterhin zu berücksichtigen
und bestmöglich abzuschirmen. In
besonderen Fällen ist es jedoch auch
zulässig, die Richtwerte der DIN 18005 im
Rahmen der Abwägung zu überschreiten.
In der Praxis sollte dies mit einem qualifi-
zierten Lärmgutachten und in enger
Abstimmung mit der den Immissions-
schutz prüfenden Fachbehörde um-
gesetzt werden. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH Rechtsanwälte

Maklerrecht. Wenn bei einem qualifizierten
Alleinauftrag die Pflicht zum Verweis von
Interessenten an den Makler unwirksam ist,
bleibt dieser als einfacher Alleinauftrag
wirksam, und zwar einschließlich einer
Verlängerungsklausel.

OLG Hamm, Urteil vom 7. Januar 2021,
Az. 18 U 109/18

Ja zur Courtage auch bei teilweise
unwirksamem Maklervertrag
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DER FALL

Ein Grundstückseigentümer beauftragte
einen Makler mit dem Verkauf zweier
Objekte. Der als „Qualifizierter Makler-
alleinauftrag“ bezeichnete Vertrag sollte
zunächst vom 1. Mai bis 31. Dezember
2015 laufen, wobei die Daten handschrift-
lich eingetragenwaren. Er sollte sich auto-
matisch um jeweils drei Monate verlän-
gern, wenn er nicht einen Monat zuvor
gekündigt wird. Der Auftraggeber war ver-
pflichtet, keine Maklerdienste Dritter in

Anspruch zu nehmen und Interessenten
an den Makler zu verweisen. Andernfalls
sollte er Schadenersatz in Höhe der ver-
einbarten Provision zahlen. Eines der
Objekte wurde im Dezember 2016 an
einen vom Makler nachgewiesenen Käu-
fer verkauft, die andere Immobilie ging im
April 2017 an einen Käufer, den der Auf-
traggeber selbst gefunden hatte. Der Ver-
käufer verweigerte in beiden Fällen die
Provisionszahlung. Der Makler klagte.
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DIE FOLGEN

Der Makler erhält seine Provision nur für
den im Dezember 2016 abgeschlossenen
Kaufvertrag mit dem von ihm nachgewie-
senen Käufer. Das OLG ging von einer
individualvertraglichen Laufzeitregelung
aus, da die Daten handschriftlich ein-
getragen und auf die „konkrete Vertrags-
situation“ zugeschnitten waren. Eine sit-
tenwidrige Knebelung des Verkäufers sah
es nicht, da es sich um „schwierige
Objekte“ handelte. Die als AGB geregelte
Pflicht des Verkäufers, Interessenten an
den Makler zu verweisen, und die damit

korrespondierende Schadenersatzver-
pflichtung waren jedoch unwirksam.
Diese Regelungen weichen von den
wesentlichen Grundgedanken des Mak-
lervertrags ab und benachteiligen den
Auftraggeber unangemessen. Der Makler
hat eingeräumt, den Vertrag aus Textbau-
steinen zusammengesetzt zu haben, ein
Aushandeln konnte er nicht darlegen.
Obwohl die Verweisungsklausel unwirk-
sam war, war der Maklervertrag im Übri-
gen wirksam, und zwar einschließlich der
automatischen Verlängerungsklausel.
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WAS IST ZU TUN?

Möchte ein Makler einen qualifizierten
Alleinauftrag abschließen, also den Auf-
traggeber verpflichten, alle Interessenten
an ihn zu verweisen, muss dies durch eine
Individualvereinbarung erfolgen. Auch
wenn es sich nicht um einen qualifizierten
Alleinauftraghandelt, ist darauf zu achten,
dass der Maklervertrag eine angemessene
Laufzeit hat. Das gilt nicht nur für allge-
meine Geschäftsbedingungen, sondern

auch für Individualvereinbarungen. Von
der Laufzeit darf keine „Knebelwirkung“
ausgehen, sie muss durch die Umstände
des Einzelfalls objektiv gerechtfertigt sein.
Werden Daten handschriftlich eingetra-
gen, ist das nur ein Indiz für eine Indi-
vidualvereinbarung. Entscheidend ist, ob
die Daten tatsächlich ausgehandelt
wurden. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


